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Öffentliche Bekanntmachung 
zur 

beabsichtigten Einziehung des im Bestandsverzeichnis von Jöhstadt, 
Karteiblatt 33 eingetragenen beschränkt-öffentlichen Weges 

„Lärchenweg“ 
 
Der Stadtrat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 04.04.2019 mit Beschluss Nr. 608 auf der 
Grundlage von § 8 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen (SächsStrG) die Absicht der 
Einziehung des im Bestandsverzeichnis von Jöhstadt, Karteiblatt 33 eingetragenen 
beschränkt-öffentlichen Weges „Lärchenweg“, aufgrund des Wegfalls der öffentlichen 
Verkehrsbedeutung beschlossen.  
 
Einziehung BÖW Lärchenweg  
 
Anfangspunkt: NK – 7798002 Bereich Einmündung Hintere Gemeindegasse, östlich 

vom Flurstück 149 Gemarkung Jöhstadt  
Endpunkt: NK 7798102– Bereich Einmündung Bärensteiner Straße 
Betroffene Flurstücke: T.v. 149 und T.v. 644/1 Gemarkung Jöhstadt 
Länge: 0,70 m 
Baulastträger: Stadt Jöhstadt 
Wesentlicher Bestandteil dieser Ankündigung ist der beiliegende Lageplan vom 20.03.2019. 
 
Begründung:  
Der zur Einziehung vorgesehene Wegebereich ist für den öffentlichen Verkehr entbehrlich, da 
die Erschließung der Anliegergrundstücke 149 und 644/1 der Gemarkung Jöhstadt gesichert 
ist. 
Die Aufrechterhaltung der Widmung des Lärchenweges ist nicht mehr erforderlich und soll 
eingezogen werden.  
 
Mit der Einziehung entfallen Gemeingebrauch und Sondernutzung. Die Stadt Jöhstadt ist gem. 
§ 8 Abs. 3 i.V.m. § 6 Abs. 2 Nr. 4 SächsStrG die für die Verfügung der Einziehung zuständige 
Behörde. Die Einziehung soll nach Ablauf der 3-Monatsfrist verfügt werden.  
Gegen die beabsichtigte Einziehung können innerhalb 3 Monaten nach Bekanntmachung 
Einwendungen bei der Stadt Jöhstadt, Markt 185 in 09477 Jöhstadt, während den üblichen 
Sprechzeiten, geltend gemacht werden.  
 
 
 
Jöhstadt, den 05. April 2019 
 
 
 
Olaf Oettel 
Bürgermeister 
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Bekanntgabe der Beschlüsse 
der 59. Sitzung des Stadtrates am 04. April 2019 

 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt hat in seiner öffentlichen Sitzung am 04. April 2019 folgende 
Beschlüsse gefasst: 
 
 
Beschluss Nr. 601: 
 
Der Stadtrat beschließt den Ankauf eines Vorführ-Tandem-Anhängers für den Bauhof für 
10.999,17 € bei der Firma Metallbau Landtechnik Fritz Springer GmbH, Schlettau. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 602: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt beschließt, den Auftrag zur Vorbereitung, Schulung, 
Überprüfung und Stellung eines externen Datenschutzbeauftragten nach der 
Datenschutzgrundverordnung an die Stadtwerke Annaberg-Buchholz zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 603: 
 
Der Stadtrat ermächtigt den Bürgermeister, die Aufträge zur Verwendung der pauschalen 
Zuwendung für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen an kommunalen Straßen 2019 
an den/die wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
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Beschluss Nr. 604: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt stimmt der vorliegenden Vereinbarung zwischen dem 
Landratsamt Erzgebirgskreis, Referat Straßen, als Baulastträger der Kreisstraßen, vertreten 
durch Herrn Bretschneider und der Stadt Jöhstadt, vertreten durch den Bürgermeister Herrn 
Oettel über die Gemeinschaftsmaßnahme „Fahrbahnerneuerung und Sammlerbau auf der 
Hauptstraße in der Ortsdurchfahrt Grumbach“, zu. Der Bürgermeister wird ermächtigt die 
vorliegende Vereinbarung zu unterzeichnen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 605: 
 
Der Stadtrat der Stadt Jöhstadt stimmt dem Bauantrag der Bauherrengemeinschaft Frau 
Kathleen Reuther und Herrn Michael Winkler, Hauptstraße 13 in 09477 Grumbach zur 
Baumaßnahme „Aufstockung vorhandener Wohnhausanbau einschließlich Errichtung 
Balkon“, Gartenstraße 14 in 09477 Jöhstadt / OT Grumbach auf dem Flurstück 464/1 der 
Gemarkung Grumbach, zu. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 606: 
 
Der Stadtrat beschließt, für das Anwesen Pleiler Straße 202 J in Jöhstadt, Flurstück 665 der 
Gemarkung Jöhstadt, ein Verkehrswertgutachten zu beauftragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
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Beschluss Nr. 607: 
 
Der Stadtrat beschließt, eine Teilfläche von ca. 252 m² des Flurstücks 46 a der Gemarkung 
Oberschmiedeberg an die Antragstellerin Sigrid Lukas, Jöhstadt OT Oberschmiedeberg, zum 
Preis von 5,50 €/m² zu verkaufen. Die zur Durchführung des Vertrages anfallenden Kosten 
einschließlich der Vermessung werden vom Erwerber getragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 10 0 0 1 
 
 
Beschluss Nr. 608: 
 
Der Stadtrat beschließt, die Einziehung des im Bestandsverzeichnis von Jöhstadt, Karteiblatt 
33 eingetragenen beschränkt-öffentlichen Weges „Lärchenweg“, aufgrund des Wegfalls der 
öffentlichen Verkehrsbedeutung. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 609: 
 
Der Stadtrat beschließt, die notarielle Eintragung einer Grunddienstbarkeit zugunsten der 
Stadt Jöhstadt zur Sicherung der auf dem Grundstück 644/1 Gemarkung Jöhstadt befindlichen 
Entwässerungsleitung inkl. Schächte. Das Recht wird unentgeltlich und dauernd gewährt. Die 
Kosten für die Eintragung werden durch die Stadt Jöhstadt übernommen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
 
  

Seite 9 von 13



Beschluss Nr. 610: 
 
Der Stadtrat beschließt lt. Sächs. Gemeindeordnung § 28 Abs. 2 Nr. 22 i.V.m. §  73 Abs. 5 die 
Annahme der jeweiligen Geldzuwendung in Höhe von insgesamt 15.000,00 € mit der 
Weiterleitung an den entsprechenden Empfänger. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 11 0 0 0 
 
 
Beschluss Nr. 611: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass alle Haushalte zusätzlich zur öffentlichen Bekanntmachung im 
„Jöhstädter Amtsblatt“ eine Übersicht der zugelassenen Wahlvorschläge sowie weitere 
Hinweise zur Kommunalwahl am 26. Mai 2019 erhalten.  
Die Information hat in neutraler Weise zu erfolgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Stimmberechtigte Davon 
Anwesend 

Ja Nein Enthaltung Befangenheit 

17 11 10 0 1 0 
 
 
 
 
 
Jöhstadt, den 25. April 2019 
 
 
 
Olaf Oettel 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Jöhstadt  
 
 
Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Jöhstadt haben in ihrer Sitzung am 30. März 2019 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 

Beschluss Nr. 1/2019:  
Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Jöhstadt beschließen den Haushaltsplan 
2019/2020 mit den voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben. 
 
Abstimmungsergebnis:  31 Ja-Stimmen abstimmungsberechtigt: 31 
 0 Nein-Stimmen  
 0 Enthaltungen  vertretene Grundfläche: 227,4694 ha  
 
Beschluss Nr. 2/2019: 
Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Jöhstadt entlasten den Jagdvorstand und den 
Kassenführer. 
 
Abstimmungsergebnis:  31 Ja-Stimmen abstimmungsberechtigt: 31 
 0 Nein-Stimmen  
 0 Enthaltungen  vertretene Grundfläche: 227,4694 ha  
 
Beschluss Nr. 3/2019: 
Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Jöhstadt beschließen, dass eine 
Reinertragsauszahlung für das Jahr 2018/19 nicht erfolgt. 
 
Abstimmungsergebnis:  31 Ja-Stimmen abstimmungsberechtigt: 31 
 0 Nein-Stimmen  
 0 Enthaltungen  vertretene Grundfläche: 227,4694 ha  

 
 
 
Olaf Oettel 
Vorsitzender Jagdgenossenschaft Jöhstadt  
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Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Grumbach  
 
 
Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Grumbach haben in ihrer Sitzung am 09. März 2019 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Ort: Saal des Erbgerichtes in Grumbach 
Zeit: 18:30 bis 20:00 Uhr 
 
Anwesend: 50 stimmberechtigte Jagdpächter 
 mit einer Gesamtfläche von 362,0919 ha  
 
TOP 1 Verlesung der Tagesordnung 
 Beschluss: einstimmig 
 
TOP 2 Verlesung und Bestätigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 

24.02.2018 
 Beschluss: einstimmig 
 
TOP 3 Kassenbericht mit Jahresrechnung 2018/19 und  Vorstellung Haushaltsplan 

2019/20 
 Beschluss: einstimmig 
 
TOP 5 Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers 
 Beschluss: einstimmig 
 
TOP 6 Verwendung Reinertrag, keine Auszahlung. 
 Beschluss: einstimmig 
 
 
 
gez. Heß 
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Grumbach 
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Jagdgenossenschaftsversammlung 
am 22. Februar 2019 in Steinbach 

 
 

1. Der Vorstand berichtete über seine Arbeit im Jagdjahr 2018/2019. 
 

2. Der Kassenbericht wurde vorgestellt und auf seine Richtigkeit durch 2 
Jagdgenossen geprüft. 
Der Kassierer wurde einstimmig entlastet. (Beschluss) 

 
3. Die Pächter berichteten vom Jagdjahr 2018/2019. 

 
4. Besprechung Vorstandswahl 2020 

 
5. Der Vorstand wurde für seine Arbeit im Jagdjahr einstimmig entlastet. (Beschluss) 

 
 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum
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